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A-5323 Ebenau • Messingstraße 29, Tel.: 06221 7229, gemeinde@ebenau.at, www.ebenau.at 

Ebenau im April 2016 

EBENAUER GEMEINDEMITTEILUNG 
 

Information zur Bundespräsidentenwahl 2016 

 

Zur Bundespräsidentenwahl erhält jeder Wahlberechtigte eine Amtliche Wahlinformation durch 
die Post zugestellt. Wahltag ist Sonntag, der 24. April 2016. 
 

Nehmen Sie zur Wahl bitte den gekennzeichneten Abschnitt der Amtlichen 
Wahlinformation (Wählerverständigungskarte) mit. 
Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein, haben Sie die Möglichkeit eine Wahlkarte zu 
beantragen. Die entsprechende Anforderungskarte erhalten Sie ebenfalls mit der amtlichen 
Wahlinformation. Falls Sie über einen Internetzugang verfügen, besteht auch die Möglichkeit, 
die Antragstellung online auf der Starseite unserer Homepage, oder über 
"www.wahlkartenantrag.at" durchzuführen. 
 
Wichtig: 
 

 Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt werden! 
 Sollte ein Bote die Wahlkarte für Sie beantragen/abholen, geben Sie ihm bitte den 

unterschriebenen Abschnitt der Wahlinformation und eine Vollmacht mit. 
 Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche und Online Anträge ist der 20. April 2016, für 

persönlich in Ihrer Gemeinde eingebrachte Anträge der 22. April 2016, 12.00 Uhr. 
 Der letztmögliche Zeitpunkt für das rechtzeitige Einlangen von Wahlkarten (Briefwahl) über den 

Postweg bei den Bezirkswahlbehörden ist der 24. April 2016, bis 17.00 Uhr. 
 Sie können die Wahlkarte persönlich (Briefwahl) am Wahltag, 24. April 2016 in den 

Bezirkswahlbehörden bis 17.00 Uhr oder auch in jedem Wahllokal während der Öffnungszeiten 
abgeben. Die Abgabe ist auch durch eine von der Wählerin oder von dem Wähler beauftragte 
Person zulässig.  

 Weitere Informationen finden Sie auf Ihrer persönlichen Wahlkarte! 
 
Eine eventuelle Stichwahl findet am Sonntag 22. Mai 2016 statt. 
Eine detaillierte Beschreibung zur Vorgehensweise ist in der Amtlichen Wahlinformation 
enthalten. Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter in Ihrem Gemeindeamt jederzeit 
gerne zur Verfügung. 

Quelle: Gemeinde Ebenau 

mailto:gemeinde@ebenau.at
http://www.ebenau.at/
http://www.wahlkartenantrag.at/
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Ebenau ist Mitglied im Standesamtsverband Faistenau 

 

Wie bereits bekannt hat sich das Standesamt Ebenau seit 1. Jänner 2016 dem 
Standesamtsverband Faistenau-Hintersee angeschlossen.  
Anlass dafür war die verpflichtende Umstellung auf ein zentrales Personenstandsregister, das 
laufend mit Daten "gefüttert" werden muss. Um diese Umstellung und ein korrektes Arbeiten 
damit gewährleisten zu können, bedarf es ein hohes Maß an zeitlichem Aufwand und fachlichem 
„Know-How“. Der Entschluss sich dem Verband anzuschließen hat sich bereits in dieser kurzen 
Zeit bewährt.  
 

Beim offiziellen Akt zur Aufnahme wurden auch die Ebenauer Standesamtsbücher nach 
Faistenau übersiedelt. Das älteste dieser Bücher stammt aus dem Jahr 1939.  
Durch den Beitritt zum Verband ändert sich für die Bürger nicht viel. Direkt in Ebenau wird es 
am "langen Amtstag" alle 14 Tage Sprechstunden geben, an denen der Leiter des 
Standesamtsverbandes Faistenau, Herr Wolfgang Ainz oder einer der Standesamtskollegen bei 
uns am Gemeindeamt für standesamtliche Agenden zur Verfügung steht.  
Bürokratische Schritte können jedoch in jeder Amtsstelle – etwa auch in der Stadt Salzburg – 
bereits vorab erledigt werden – was ja schlussendlich das Ziel dieses zentralen 
Personenstandsregisters ist.  
Jeder kann nun innerhalb des Verbands heiraten – egal, ob in Faistenau, Hintersee oder 
Ebenau" – bei Interesse finden Sie Informationen auf der Faistenauer Hompage 
www.faistenau.gv.at unter „Heiraten in Faistenau“. 

Quelle/Bild: Gemeinde Ebenau/Gemeinde Faistenau 
 
 

Anmerkung: Reisepässe und Personalausweise haben nichts mit dem Standesamt zu tun und 
können nach wie vor bei uns am Gemeindeamt beantragt werden. 

 

http://www.faistenau.gv.at/
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Aktuelles aus der Sportmittelschule (SMS) Hof 

 
SMS HOF Veranstalterschule des ersten Bundesfinales im Hallenhockey in Salzburg 

 
Pünktlich zum Jubiläumsjahr „200 Jahre 
Salzburg bei Österreich“ wurden die 
Schulolympics für Hallenhockey nach 
Salzburg vergeben und die SMS Hof mit der 
Ausrichtung dieser Veranstaltung betraut. 
Im sportlichen Teil der Veranstaltung schlug 
sich das Hofer Team hervorragend und 
konnte den ausgezeichneten 4. Platz 
erreichen. 
 

Im Team Hof aus Ebenau spielten: 
 

Benjamin (Benni) Brandstätter 2a; 
Lukas (Luki) Brüggler 3a;  
Enrico (Eni) Schuster, 2a;  

 

 
Die Turner der Hofer 2A werden Vize Landesmeister….   
 

Nur 2,5 Punkte trennten am Ende die sechs Turner 
der SMS Hof vom obersten Stockerlplatz  und das 
nach vier Geräten (Boden, Sprung, Reck und Barren) 
und jeweils sechs Kürübungen, wobei hier bis zu 
zehn Elemente geturnt werden konnten. 
 

Trotzdem überwog die Freude über das Erreichte, 
denn am 09.03.2016 klappte in der Seekirchner 
Turnhalle nahezu alles. Jonas, Sebi, Jakob, Basti, 
Enrico und Benni turnten ihr Programm sauber und 
fast fehlerfrei herunter. Bei der inoffiziellen 
Einzelwertung war Jonas Konrad aus Ebenau bester 
mit 74 von 80 erreichbaren Punkten, Enrico Schuster 
erreichte den siebenten Platz.  

Quelle/Bild: SMS Hof 
 

Radbörsen – Termin beachten!!! 

 

Einige Salzburger Gemeinden und Vereine bieten Radtauschbörsen oder veranstalten einen 
„Fahrradfrühling“. In der Stadt Salzburg findet von 15. bis 16. April 2016 am Residenz- und 
Mozartplatz der Salzburger und am Samstag; 16. April 2016 in Seekirchen (vor dem 
Gemeindeamt) der Seekirchner Fahrradfrühling statt.  

Quelle: Gemeinde Ebenau 
 

Feriengruppe in Ebenau 

 

Für die Ferienzeit im Sommer, von 1. bis 26. August 2016, plant die Gemeinde Ebenau eine 
Feriengruppe zur Kinderbetreuung einzurichten. Genaueres erfahren Sie in unserer nächsten 
Gemeindemitteilung. 

Quelle: Gemeinde Ebenau 
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Frühjahrsflur-Reinigungsaktion 

 
Einwegflaschen, Getränkedosen, Fast-food-Verpackungen und vieles mehr, 
werden immer wieder achtlos weggeworfen.  
Bitte helfen Sie mit! 
Säcke und Handschuhe werden kostenlos von SAB zur Verfügung gestellt und 
können am Gemeindeamt abgeholt werden.  

Gemeinsam für eine saubere Umwelt! 
Quelle/Bild: Gemeinde Ebenau/AUFO 

 

Frühjahrs Autowrackaktion 

 
Wie jedes Jahr sammeln sich dort und da Autowracks an, die keine Zierde 
für die Landschaft und Hofflächen sind. Auf Grund vielfacher Umwelt- und 
Grundwassergefährdung ist verstärkt auf eine gesetzlich verpflichtende, 
ordnungsgemäße Entsorgung zu achten.  
 

Die Gemeinde Ebenau organisiert in Zusammenarbeit mit der AUFO (Abfall- 
und Umweltberatung Flachgau-Ost) auch heuer wieder eine fachgerechte Frühjahrsabholaktion. 
 

Melden Sie daher gleich, spätestens jedoch bis 22. April 2016  beim Gemeindeamt telefonisch 
oder per E-Mail.:  06221 7229 oder meldeamt@ebenau.at die gewünschte Entsorgung an.   
 

Pro PKW wird vom Eigentümer bzw. Auftraggeber bei Anmeldung eine Entsorgungsgebühr 
von € 50,00 eingehoben. (Der Preis hat sich aufgrund der schlechten Schrottpreise gegenüber 
den Vorjahren erhöht). 
Es darf kein sonstiger Müll oder Reifen etc. im Fahrzeug sein, da ansonsten zusätzliche Kosten 
verrechnet werden müssen. Die Abholung ist für die letzte Aprilwoche vorgesehen. 

 
Quelle/Bild: Gemeinde Ebenau/AUFO 

 

Gratiskompost am Recyclinghof 

  

Die Salzburger Abfallbeseitigung GmbH in Siggerwiesen 
(SAB) verarbeitet seit Jahren auch den Bioabfall aus unserer 
Gemeinde. Daraus entsteht wertvoller und nährstoffreicher 

Qualitätskompost gemäß Kompostverordnung, Qualitätsklasse A, der sich zur Verwendung im 
Garten- bzw. Landschaftsbau zur Düngung des Bodens und von Kulturen eignet.  
Als kleines Dankeschön für die tatkräftige Mitarbeit bei der Bioabfallsammlung erhalten die 
Bürger unserer Gemeinde auch heuer wieder gratis und in Haushaltsmengen den von der SAB 
produzierten "Florakraft Biokompost" am Recyclinghof der Gemeinde (Mitte bis Ende April 
und solange der Vorrat reicht). 
Am Recyclinghof erhalten Sie auch Informationsmaterial über die richtige Anwendung und die 
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten dieses Biokompostes. 
 

SAB - Ihr Entsorger mit Verantwortung 
Quelle/ Bild: SAB 

 

 

Einstecksäcke für die Biotonne 

  
ERINNERUNG: Die Einstecksäcke für die Biomülltonne erhalten Sie am 
Gemeindeamt, sowie am Recyclinghof Ebenau, zum Preis von € 6,00 pro Rolle (eine 
Rolle = 10 Stück á 120 Liter). 

Quelle und Bild: Gemeinde Ebenau, Fotolia 

mailto:meldeamt@ebenau.at
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Biomülltone - Kompost 

 

Ab Mai (bis Oktober) werden die Biomülltonnen wieder wöchentlich entleert. Bitte stellen Sie 
den Abfallbehälter am Vorabend oder ab 6.00 Uhr am Tag der Entleerung an den Straßenrand. 
 
Für diejenigen, die den Biomüll kompostieren, möchten wir kurz zusammenfassen – was gehört 
auf den Kompost, was nicht: 

 
Geeignete Kompostmaterialien: 
Gemüseputzreste, Kartoffelschalen, Obstreste, Eierschalen, ungekochte Speisereste, Kaffee-
satz, Teesud und Teebeutel, Asche, Rasenschnitt, Laub, Unkraut,  
Haare, Tiermist und organische Einstreu von Haustieren 
 
Ungeeignete Kompostmaterialien: 
Kunststoff, Glas oder Metall, Steine 
Fleisch, Wurst, Knochen, Leder (Rattenplage!) 
Asche von Braun- oder Steinkohle, Briketts, Grillkohlereste 
mineralische Katzenstreu, Fäkalien, Windeln mit Plastikfolie 

Quelle: Gemeinde Ebenau 

 

Gartenabfälle nicht unerlaubt ablagern 

  

Die Ablagerung von Gartenabfällen außerhalb Ihres Grundstückes ist nicht erlaubt! Sie haben 
die Möglichkeit Ihre Grünabfälle in Ihrer Biotonne und größere Mengen am Recyclinghof zu 
entsorgen. 

Quelle: Gemeinde Ebenau 

NEUE Bauschuttrecyclingverordnung 

 

Bauschutt bitte trennen! 
Die neue Baustoffrecyclingverordnung hat strenge Kriterien über den erlaubten 
Materialinhalt für Recyclingbauschutt festgelegt. Somit ist eine strikte Trennung 
von Recyclingbauschutt u. Deponiebauschutt notwendig. 
Für Deponiebauschutt (Baumix) ist eine eklatante Preiserhöhung erfolgt.  

 

Recyclingbauschutt wird wie schon der Ausdruck sagt, zu Recyclingprodukten verarbeitet und 
ist deshalb sehr preisgünstig. 
Am Altstoffsammelhof wird somit auf eine gute Trennung geachtet und es können nur Klein- 
mengen (kostenpflichtig) bis max. 1 m3 angenommen werden. 
 

Was darf nicht zum Recyclingbauschutt:  
Heraklith, Gipskartonplatten, Ytong- u. Lecasteine, Keramik, Fliesen, WC, Wasch-
becken, …  
Für diese Bauabfälle und sonstig vermischten/verunreinigten Bauschutt wurde ein eigener 
Baumixcontainer aufgestellt. Die voraussichtlichen Preise wurden mit € 40,-/m³ für Baumix 
und € 20,-/m³ für Bauschutt veranschlagt.  

Quelle/Bild: AUFO 

Sanierungsoffensive 2016 

 

Heizkosten sparen und Klima schützen! 
Den Folder betreffend Förderungen für thermische Sanierung von Gebäuden für private Häuser 
und Betriebe erhalten Sie am Gemeindeamt oder auf unserer Homepage! 

Quelle: Gemeinde Ebenau 
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Ruhezeiten für Rasenmäher & Co 

  
Die Tage werden länger und der Wunsch nach Natur und einem schönen 
gepflegten Garten wird wach. Deshalb müssen Rasenflächen und Hecken 
regelmäßig gepflegt werden – und wo gehobelt wird fallen Späne – und wo 
Rasen gemäht wird entsteht Lärm.  
Deshalb erinnern wir Sie an die ortspolizeiliche Gesundheitsschutz-
verordnung, welche lärmende Tätigkeiten, insbesondere Rasenmähen udgl. 
in den Ruhezeiten verbietet. 
Als Ruhezeiten sind wochentags die Zeit von 12.00 bis 13.30 Uhr und 

21.00 bis 07.00 Uhr, sowie Sonn- und Feiertage anzusehen, ausgenommen an Sonn- und 
Feiertagen die Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr;  
Von diesem Verbot gemäß § 1 Abs. 2 lit. e sind Tätigkeiten, welche der Versorgung landwirt-  
schaftlicher Betriebe bzw. der Ernteeinbringung dienen, ausgenommen. 

Quelle/Bild: Gemeinde Ebenau/Fotolia 

Zusammen Leben heißt auch Rücksicht nehmen 

 

Wieder steht hoffentlich ein schöner Sommer vor der Tür und wir können 
die wärmenden Sonnenstrahlen auf unserer Terrasse, unserem Balkon 
oder in unserem Garten genießen.  
In dieser Zeit der Erholung sollten wir besonders auf unsere Nachbarn 
Rücksicht nehmen und wir müssen nicht unbedingt in den frühen 
Morgen- oder späten Abendstunden oder unseren wohlverdienten 

Sonntag wie bereits erwähnt den Rasen mähen, Teppich klopfen oder andere lärmintensive 
Arbeiten (Baustellen usw.) durchführen.  
Oft ist es uns nicht einmal bewusst, dass unsere Arbeiten, die wir fleißig und gewissenhaft 
durchführen, den netten Nachbarn von nebenan stören. Oft wird dieses Problem auch in einer 
guten Nachbarschaft nicht angesprochen, da man diese erhalten will.  
Daher möchten wir mit diesem Artikel an alle Bürgerinnen und Bürger appellieren sich diese 
Fragen selber zu stellen und Rücksicht zu nehmen.  
Rücksicht auf seinen Nachbarn, aber auch Rücksicht auf sich selbst. Denn nur in einer 
guten und harmonischen Nachbarschaft, in der man sich in die Augen sehen kann, in der 
man sich grüßt, kann man auf Dauer gut leben, das Leben genießen und somit für die 
Aufgaben und Herausforderungen des täglichen Lebens neue Energie schöpfen.  
DARUM UNSERE BITTE!  

Nehmen Sie bitte Rücksicht – Ihr Beitrag für ein lebenswertes EBENAU - DANKE! 
 

Quelle/Bild: Gemeinde Ebenau/fotolia 
 

Verkehrssicherheit – Tempolimits beachten 

  

Leider wird doch des Öfteren geklagt, dass die Tempolimits und Verkehrsregeln im 
Ort nicht eingehalten werden. Wir erinnern daran, dass die Geschwindig-
keitsbeschränkung im Ortsgebiet einheitlich mit 30 km/h beschlossen wurde.  
Ebenso muss darauf hingewiesen werden, dass im Gemeindegebiet laut StVO die 
Rechtsregel gilt; das bedeutet dass beinahe an allen Kreuzungen das von rechts 

kommende Fahrzeug Vorrang hat. Als kleine Erinnerung an die Verkehrsregeln: An 
Kreuzungen mit dem Verkehrskennzeichen „Vorrang geben“ hat der Querverkehr Vorrang und 
eine Stoptafel bedeutet „HALT“, man muss grundsätzlich stehen bleiben! 

Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer eindringlich die Tempolimits sowie die 
Verkehrsregeln zu beachten – zum Wohle Aller!  

 

Quelle/Bild: Gemeinde Ebenau/Fotolia 
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Halten & Parken verboten 

  
Wir müssen wieder darauf hinweisen, dass im Kreuzungsbereich, das 
bedeutet 5 m vor Kreuzungen ein generelles Parkverbot gilt! (Beispiel: 
Kreuzungsbereich Kindergarten, Volksschule); 
Durch das morgendlich hohe Verkehrsaufkommen in diesem Bereich und das 
Halten und Parken der Eltern, die ihre Kinder zur Schule oder in den 
Kindergarten bringen, wird die Zufahrt unseres Kindergarten- und 
Schulbusses behindert. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Zugang zum OH- Zenkersaal 
kein Parkplatz ist! Es stehen seitlich der Florianstraße Parkplätze zur Verfügung! 
 
Grundsätzlich besteht nach § 24 Abs. 3 Straßenverkehrsordnung (StVO) Parkverbot auf 
Fahrbahnen mit Gegenverkehr, wenn nicht mindestens zwei Fahrstreifen für den fließenden 
Verkehr frei bleiben. Diese Regelung betrifft fast alle Gemeindestraßen in unserem 
Gemeindegebiet. Wir möchten Sie daran erinnern und ersuchen Sie die Straßenflächen nicht 
als Parkplatz zu nutzen.   
 

Quelle/Bild: Gemeinde Ebenau/Fotolia 
 

 

GEMEINDE2GO – die mobile App der Gemeinde 

  

Für alle BürgerInnen und Gäste steht die attraktive, kostenlose Gemeinde-
APP zur Verfügung. Immer mehr Menschen wollen sich ihre Infos möglichst 
schnell, einfach und bequem beschaffen. Gemeinde2Go App bietet die 
Möglichkeit, den Bürgern und Touristen den Zugang zu Informationen der 
Gemeinde rasch zu ermöglichen. Sie erhalten Infos über Veranstaltungen, 
Neuigkeiten, Vereinsverzeichnis, Gemeindeinfos, Mitarbeiter u.v.a.m.; 
verfügbar über iPhone, iPad und Android, einfach und rasch, Gemeinden aus 
ganz Österreich; am besten mit dem Smartphone den abgebildeten QR-Code sannen, und los 
geht’s.                   Quelle: Gemeinde Ebenau 

 

ORF-Programme in HD 

 

Umstellung von DVB-T auf simpliTV mit 19.04.2016  
Beste Bild-Qualität und mehr Programmvielfalt mit simpliTV, dem neuen Antennenfernsehen.  
 

Ab 19.04.2016 wird Salzburg auf das neue Antennenfernsehen simpliTV (DVB-T2) umgestellt. 
Mit dem neuen Antennenfernsehen empfangen die TV-Seher bis zu 40 TV-Sender, viele davon 
in perfekter Bild-Qualität (HD). Alle ORF-Programme inklusive ORF „Salzburg heute“, ORF 
Sport+ und ORF III sowie 3sat, ATV und ServusTV können erstmals über die Antenne mit 
simpliTV in High Definition (HD) sowie Puls 4 und ATV2 ohne Zusatzkosten gesehen werden. 
Um die TV-Programmvielfalt in Top-Bild-Qualität zu erleben, muss lediglich eine neue Box zu 
einem günstigen Preis gekauft werden.  
Ein Laufband am TV-Bildschirmrand informiert die Antennenhaushalte ab 15.03.2016 über die 
Umstellung. 
Über die Website www.simpliTV.at wird ein Empfangs-Check angeboten, der den TV-
Konsument auch über die für ihn optimale Antennenart (Zimmer-, Außen- oder Dach-Antenne) 
informiert. 
 

►► 

http://www.simplitv.at/
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Ein weiterer Vorteil 
Mit simpliTV kann auch bei Schlechtwetter wie z.B. bei starkem 
Schneefall das TV-Programm störungsfrei empfangen werden. 
Angebot für Box und Modul  
Für den Empfang von simpliTV wird lediglich eine neue Box oder ein 
Modul benötigt. Mit der Box kann simpliTV über das bisher verwendetet 
TV-Gerät empfangen werden. Für den Empfang mit dem Modul wird ein 
neues (DVB-T2-fähiges) TV-Gerät benötigt.  
 
Die Box und das Modul können auch im Online-Shop www.simpliTV.at ganz einfach erworben 
werden. Das limitierte Angebot ist bis längstens 30.05.2016 gültig. 
 
Umfangreiche Informationen zur Umstellung von DVB-T auf simpliTV (DVB-T2)  
Die Bürgerinnen und Bürger werden umfassend über die technologische Umstellung informiert.  
 
Das simpliTV-Team steht bei ausgewählten Veranstaltungen und in Einkaufszentren für Fragen 
zur Verfügung. Alle aktuellen Termine finden Sie ab 15. März auf www.dvb-t.at  
 

Bitte vormerken:  
„Aktionstag – alles rund ums Fernsehen“ im ORF Landesstudio Salzburg am 21.04.2016 von 
09:00 – 18:00 Uhr 
 
 

Weiterer Service und Hilfestellung für TV-Kunden (Informationen zur Umstellung und zu 
simpliTV) unter: www.dvb-t.at; www.simpliTV.at/umsteigen; hd.ORF.at  
 

TV-Kunden können sich auch unter der Hotline 0800/66 55 66 und im ORF Teletext Seite 883 
informieren.  
 

 
Quelle/Bild: ORF 

 

Erinnerung - Hausarzt Notdienst – Telefon 141 

 
Wenn Sie akut krank werden und die Hausarzt Ordination nicht offen hat (abends und an 
Wochenenden und Feiertagen), hilft der Hausarzt Notdienst.  
Hausarzt Notdienst Zentrum, Dr.-Karl-Renner-Straße 8, 5020 Salzburg 
 

zuständig bei: 
 akuten Krankheiten, deren ärztliche Behandlung schnell 
erfolgen muss 
 wenn keine hausärztliche Ordination geöffnet hat, also an 
Wochentagen abends bis in die Nacht, sowie am Wochenende 
und am Feiertag 
nicht zuständig: 
 wenn es kein Notfall ist und die medizinische Abklärung und 
Behandlung auf den nächsten Tag warten kann 
 wenn Ihre Hausarzt-Ordination geöffnet hat sowie bei akuten 
Zahnschmerzen. 

 
ACHTUNG: Bei lebensgefährlichen Verletzungen, Unfällen, Schlag- oder Herzanfällen etc. 
rufen Sie sofort unter Tel. 144 Erste Hilfe – Rettung! 
 

Quelle/Bild: Notdienst141 

Die vergünstigte Box wird im 

Fachhandel um 24,90 Euro, 
das Modul um 9,90 angeboten 

http://www.simplitv.at/
http://www.dvb-t.at/
http://www.dvb-t.at/
http://www.simplitv.at/umsteigen
http://www.hd.orf.at/
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Aktion Leben Salzburg – 10 Jahre Haus für  Mutter und Kind 

 

“Haus für Mutter und Kind” ist eine Einrichtung, die auf Initiative von Erzbischof Dr. Alois 
Kothgasser und Landesrätin Doraja Eberle, im Herbst 2005 mit Mitteln des Landes Salzburg 
und der Erzdiözese, geschaffen wurde. Die Projektleitung liegt bei Aktion Leben Salzburg. 
Im Kolpinghaus Salzburg in Itzling stehen derzeit vier Mutter-Kind-Zimmer (mit eigener 
Dusche/WC) und Gemeinschaftsräume (Wohnküche, Spielzimmer, Studierraum…) für dieses 
Projekt zur Verfügung. 
Aufgenommen werden volljährige Frauen, die entweder schwanger sind oder ein Kind haben 
und eine Ausbildung (auch Studium) beginnen oder abschließen wollen. 
Qualifizierte Betreuerinnen bieten Unterstützung und Begleitung bei der Bewältigung von 
Alltagsproblemen, der Pflege und Betreuung des Kindes, der Haushaltsorganisation, der 
Planung und Gestaltung eigener Lebensperspektiven und der Berufs- und Schulausbildung. 
Eine Eingewöhnungsphase bzw. berufliche Orientierungsphase ist dabei möglich. Über die 
Aufnahme entscheidet das Team der Aktion Leben. 
Es sind sozial gestaffelte Kostenbeiträge vorgesehen (max. in der Höhe des Mietaufwandes). 
Kontakt: Hellbrunner Str. 13, 5020 Salzburg, Telefon: 0662 627984 

 
Quelle: aktion leben Salzburg 

Volkshilfe Salzburg - Haushaltshilfe 

 
„Haushaltshilfe“, die Hilfe für Sie Zuhause  
Die MitarbeiterInnen des Fachbereiches Haushaltshilfe der Volkshilfe 
unterstützen Menschen und deren Familien, wenn im Alltag oder in 

schwierigen Lebenssituationen Hilfe Zuhause benötigt wird. Ziel der Haushaltshilfe ist es, 
Menschen in der vertrauten Wohnumgebung ein lebenswertes soziales Umfeld zu erhalten. 
Leistungen der Haushaltshilfe: Reinigung der Wohnung, Wäsche waschen, bügeln, 
Einkaufen, Unterstützung bei der Körperpflege, Begleitung bei Arztbesuchen, Vermittlung von 
Hauskrankenpflege, Installieren vom Notruftelefon, Unterstützung beim Antrag für das 
Pflegegeld u.v.m. 
 

BETREUUNG UND PFLEGE ZUHAUSE IST 
VERTRAUENSSACHE! 
Informieren Sie sich über folgende Angebote 
HAUSHALTSHILFE – NOTRUFTELEFON 
 

Bereichsleitung: Anita Oberascher 
Bezirksstelle Flachgau - Neumarkt 
Salzburgerstraße 7, 5202 Neumarkt 
Tel: 0664/ 5055600 oder 06216/20303 
Bezirksstelle Flachgau - Faistenau 
Lidaunstraße 46, 5324 Faistenau 
Tel: 0664/ 5055600 
anita.oberascher@volkshilfe-salzburg.at     

www.volkshilfe-salzburg.at         Quelle/Bild: Volkshilfe Salzburg 

 

Selbsthilfe Verzeichnis 2016 

 

Das neue Selbsthilfe-Verzeichnis ist erschienen. Bei Interesse holen Sie sich ein kostenloses 
Exemplar am Gemeindeamt.  

Quelle: Gemeinde Ebenau 

mailto:anita.oberascher@volkshilfe-salzburg.at
http://www.volkshilfe-salzburg.at/
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Änderungen zur Katzenkastrationspflicht ab 1. April 2016 

 
Ab 1. April gibt es in Österreich ein paar Änderungen im Tierschutz. Unter anderem wird 
die Kastrationspflicht für Katzen auf Katzen in bäuerlicher Haltung ausgeweitet. 
 

Bei der Kastrationspflicht von Katzen kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Missver-
ständnissen. Bisher war geregelt, dass jedes Tier kastriert werden muss, wenn es sich auch 
draußen aufhält. Ausgenommen waren reine Wohnungskatzen, Katzen, die zur Zucht 
verwendet werden, sowie Katzen in bäuerlicher Haltung. Letzteres wurde nun gestrichen - von 
der Kastrationspflicht ausgenommen sind nur mehr Wohnungskatzen und Zuchtkatzen. 

 
Quelle: Land Salzburg 

 

KRAV MAGA 

 
KRAV MAGA CONCEPT 
Krav Maga ist ein zeitgemäßes und äußerst effizientes 
Selbstverteidigungssystem. Krav Maga wurde entwickelt, um Personen 
möglichst schnell in die Lage zu versetzen, Aggressionen jeder Art zu 
bewältigen. Es baut auf instinktiven und natürlichen Bewegungen und 
Reflexen auf, die nicht erst langwierig eintrainiert werden müssen und schnell 
abrufbar sind. 
 
FRAUENSELBSTVERTEIDIGUNG 
Das Erlernen unkomplizierter und effektiver Selbstverteidigungstechniken sowie das Wissen um 
psychologisch richtiges taktisches Vorgehen in Gefahrensituationen, soll Frauen eine 
realistische Chance in Notsituationen geben. Die Kursteilnehmerinnen lernen, alle zur 
Verfügung stehenden Mittel einzusetzen und Hemmschwellen zu überwinden. Es gibt auch die 
Möglichkeit, verschiedenste Gefahrensituationen sehr realitätsnah, d.h. an einem Trainer in 
kompletter Schutzausrüstung mit voller Kraft, durchzuspielen. Der Kurs ist ausschließlich für 
Frauen und Mädchen ab 15 Jahren! Teilnehmerzahl max. 20 Personen 
 

Kosten: € 50,00 
Termin/Ort: Samstag 7. Mai 2016, von 10:00 – ca. 15:00 Uhr in der Turnhalle Ebenau 
 
KIDS KRAV MAGA   
Ziel unserer Arbeit ist Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren unter  
pädagogisch geschulter Anleitung behutsam an die Themen „Grenzen setzen“ 
und „Grenzen verteidigen“ heranzuführen.  
Es geht um das Erlernen erster einfacher Befreiungs– und Abwehrtechniken 
sowie um das Schulen von Körperkoordination, Balance, Körperschema und 
Disziplin.  
Aufgebaut auf Spiel und Spaß werden den Kindern dieses ernsthafte Thema 
vermittelt. Überdies bietet das Training die Gelegenheit überschüssige Energien und 
Schulstress abzubauen.  
 Das wöchentliche Training findet jeweils Donnerstag um 16:00 Uhr im Turnsaal der 
Volksschule Ebenau statt.  
Weiter Informationen finden Sie unter http://www.kids-kravmaga.at/ 
Kosten: € 20,- monatlich 
Anmeldung und Auskünfte: Krav Maga Salzburg Land, Herr Franz Schwaiger 
mail:office@schwaiger.click , Tel.:+43 664 3364816 

Quelle/Bilder: Schwaiger Franz-+ 

http://www.kids-kravmaga.at/
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Aktuelles aus der Bibliothek 

 
 

Öffentliche Bibliothek Ebenau 

 
Im Jahr 2016 gehört Salzburg 200 Jahre zu Österreich. Wir nehmen dieses Jubiläum zum 
Anlass, jeden Monat einen Autor aus Salzburg bzw. Österreich vorzustellen und eines seiner 
Bücher kurz zu beschreiben. 
 
im April: 

Johannes Gutmann geboren 1965 im Waldviertel (NÖ) als Sohn eines Bauern. 
1988 gründete er die Firma „Sonnentor“ um Kräuterspezialitäten der Bio-Bauern im 
Waldviertel unter dem Logo der lachenden Sonne regional und international zu 
vermarkten. Zwanzig Jahre später beschäftigt er 100 Mitarbeiter, hat 600 Waren im 
Sortiment und das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Johannes Gutmann ist 
originell in seinen Ideen und begabt mit dem Blick auf das, was gelingen kann. „Er 

ist immer der Hannes geblieben“, sagen „seine“ Bauern, die seit der ersten Stunde seine 
wichtigsten Partner sind. Johannes Gutmann lebt Werte, die ein gutes Leben möglich machen:  

Fairness, Partnerschaft, Mut, Kreativität und Humor.  
 

Johannes Gutmann - Auf der Sonnenseite. Leben und Genießen mit Kräutern 
und Gewürzen. Der Kräuterflüsterer Gegen diesen Mann ist kein Kraut gewachsen 
– die Kräuter wachsen für ihn!  
KRÄUTER SIND EIN SINNES-ERLEBNIS. Ob frisch oder getrocknet, sie gehören 
in jede Küche, jeden Tee und zu jedem Heilverfahren. Dass Kräuter auch Freude 

und Spaß verbreiten, beweist Johannes Gutmann seit 20 Jahren. Als junger Mann hat er 
begonnen, aus Kräutern Gute-Laune-Tee zu machen, zog als „One-Man-Show“ auf Messen und 
Märkte und erfand die Firma „Sonnentor“. 
Er hat sich für die Sonnenseite des Lebens entschieden. Und weil dazu vor allem das Genießen 
gehört, macht er uns nun auch in Buchform mit seinen Schätzen vertraut:  
Sie bekommen einen fundierten Überblick über Kräuter und Gewürze, ihre Herkunft und 
Heilwirkungen abseits von trockenem Fachwissen. Sein kulinarisches Know-how regt zum 
Experimentieren an. Originelle, raffinierte Rezepte und eine feine Teekunde bringen völlig neue 
Geschmacksrichtungen in Ihre Küche.  
Ausführliche Beiträge zur Geschichte der Gewürze und über bedeutende Kräuterkundige 
machen das Buch zu einer anregenden Lektüre. Wenn Sie die praktischen Kräutertipps aus der 
Volksmedizin lesen, wissen Sie, warum dieses Buch unbedingt ins Küchenregal gehört. 
Stimmungsvolle Bilder und die Geschichte eines sehr persönlichen Lebensweges runden den 
Kräuterspaziergang ab.  

Quelle/Text/Foto und Cover: Residenzverlag 
 

 

Subvention Saisonkarten 

  

Die Gemeinde Ebenau gewährt auch heuer wieder für Saisonkarten 2015/16 der Schischaukel 
Gaissau-Hintersee eine einmalige Subvention von € 20,00. Dieser Betrag wird bei Vorlage der 
Karten ab sofort bis spätestens 31.07.2016 ausbezahlt. 

Quelle: Gemeinde Ebenau 
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Veranstaltungen - Vorschau 

 

Herzliche Einladung zum 

Frühjahrskonzert der Musikkapelle Ebenau 

Am Samstag, 23. April 2016 um 20.00 Uhr,  

im Turnsaal der Volksschule Ebenau 

          Eintritt frei! 

Quelle/Bild: Musikapelle Ebenau/fotolia 

 

Gemeindeamt geschlossen 

  

 
An den Fenstertagen Freitag 06. Mai 2016 sowie Freitag 27. Mai 2016 

 ist das Gemeindeamt geschlossen. 
 

Veranstaltungen/Termine - Vorschau 

 
 

Was/Veranstalter Wo Wann 

 

Sprechstunde in rechtlichen 
Angelegenheiten 

 

Sitzungszimmer 
Gemeindeamt 

 

jeden 1. Dienstag im Monat, 
17.00 – 18.00 Uhr 

 

Sprechstunde rund um „standes-
amtlichen Angelegenheiten“ 

 

Büro Amtsgebäude 
 

jeden 2. Dienstag im Monat 
(gerade Wochen), 16.00 Uhr 
bis 18.30 Uhr 

Frühjahrskonzert, 
Musikkapelle Ebenau 

Turnhalle Samstag, 23. April 2016, 
um 20.00 Uhr 

Maibaumaufstellen, 
Trachtenverein d´Stoawandler 

 
bei der Waschlmühle 

Sonntag, 1. Mai 2016,  
ab 13:00 Uhr 
Ersatztermin: Donnerstag, 5. Mai 2016 

Maiandacht, 
Schützenkorps Ebenau 

 
Schindlaukapelle 

 
Dienstag, 3. Mai 2016,  
um 19.00 Uhr 

Christi Himmelfahrt – 
Erstkommunion 

Pfarrkirche; Ort Donnerstag, 5. Mai 2016 
um 9:00 Uhr 

Muttertagerholungsfrühstück, 
Frauentreff 

Haus der Begegnung Montag, 9. Mai 2016 
ab 09.00 Uhr 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
  

 

 

 

 


